
1.	 Urheberrecht	und	Nutzungsrechte	

1.1	 Jeder	dem	Designer	erteilte	Auftrag	ist	ein	Urheberwerkvertrag,	der	auf	die	Einräumung	von	Nutzungs-
rechten	an	den	Werkleistungen	gerichtet	ist.

1.2	 Alle	Entwürfe	und	Reinzeichnungen	unterliegen	dem	Urheberrechtsgesetz.	Die	Bestimmungen	des	Urhe-
berrechtsgesetzes	gelten	auch	dann,	wenn	die	nach	§2	UrhG	erforderliche	Schöpfungshöhe	nicht	erreicht	
ist.

1.3	 Die	Entwürfe	und	Reinzeichnungen	dürfen	ohne	ausdrückliche	Einwilligung	des	Designers	weder	im	Ori-
ginal	noch	bei	der	Reproduktion	verändert	werden.	Jede	Nachahmung	auch	von	Teilen-ist	unzulässig.	Ein	
Verstoß	gegen	diese	Bestimmung	berechtigt	den	Designer,	eine	Vertragsstrafe	 in	Höhe	der	doppelten	
vereinbarten	Vergütung	zu	verlangen.	Ist	eine	Vergütung	nicht	vereinbart,	gilt	die	nach	dem	Tarifvertrag	
für	Design-	Leistungen	SDSt/AGD	übliche	Vergütung	alsvereinbart.

1.4	 Der	Designer	überträgt	dem	Auftraggeber	die	für	den	jeweiligen	Zweck	erforderlichen	Nutzungsrechte.	
Soweit	nichts	anderes	vereinbart	ist,	wird	jeweils	nur	das	einfache	Nutzungsrech	übertragen.	Eine	Wei-
tergabe	der	Nutzungsrechte	an	Dritte	bedarf	der	schriftlichen	Vereinbarung.Die	Nutzungsrechte	gehen	
erst	nach	vollständiger	Bezahlung	der	Vergütung	über.	Der	Designer	hat	das	Recht,	auf	den	Vervielfälti-
gungsstücken	als	Urheber	genannt	zu	werden.

1.5	 Eine	 Verletzung	 des	 Rechts	 auf	 Namensnennung	 berechtigt	 den	 Designer	 zum	 Schadenersatz.	 Ohne	
Nachweis	 eines	höheren	Schadens	beträgt	der	 Schadenersatz	 100%	der	 vereinbarten	bzw.	nach	dem	
Tarifvertrag	für	Design-Leistungen	SDSt/AGD	üblichen	Vergütung.	Das	Recht,	einen	höheren	Schaden	bei	
Nachweis	geltend	zu	machen,	bleibt	unberührt.	

1.6	 Vorschläge	des	Auftraggebers	oder	seine	sonstige	Mitarbeit	haben	keinen	Einfluss	auf	die	Höhe	der	Ver-
gütung.	Sie	begründen	kein	Miturheberrecht.	

2.	 Vergütung	

2.1	 Entwürfe	und	Reinzeichnungen	bilden	zusammen	mit	der	Einräumung	von	Nutzungsrechten	eine	einheit-
liche	Leistung.	Die	Vergütung	erfolgt	auf	der	Grundlage	des	Vergütungstarifvertrages	für	Design-Leis-
tungen	SDSt/AGD,	sofern	keine	anderen	Vereinbarungen	getroffen	wurden.	Die	Vergütungen	sind	Netto-
beträge,	die	zuzüglich	der	gesetzlichen	Mehrwertsteuer	zu	zahlen	sind.	

2.2	 Werden	keine	Nutzungsrechte	eingeräumt	und	nur	Entwürfe	und/oder	Reinzeichnungen	geliefert,	ent-
fällt	die	Vergütung	für	die	Nutzung.	

2.3	 Werden	die	Entwürfe	später	oder	in	größerem	Umfang	als	ursprünglich	vorgesehen	genutzt,	so	ist	der	
Designer	berechtigt,	die	Vergütung	für	die	Nutzung	nachträglich	in	Rechnung	zu	stellen	bzw.	die	Diffe-
renz	zwischen	der	höheren	Vergütung	für	die	Nutzung	und	der	ursprünglich	gezahlten	zu	verlangen.	

2.4	 Die	Anfertigung	von	Entwürfen	und	sämtliche	sonstigen	Tätigkeiten,	dei	der	Designer	für	den	Auftrag-
geber	erbringt,	sind	kostenpflichtig,	sofern	nicht	ausdrücklich	etwas	anderes	vereinbart	ist.	

3.	 Fälligkeit	der	Vergütung	

3.1	 Die	Vergütung	 ist	bei	Ablieferung	des	Werkes	fällig.	Sie	 ist	ohne	Abzug	zahlbar.	Werden	die	bestellten	
Arbeiten	in	Teilen	abgenommen,	so	ist	eine	entsprechende	Teilvergütung	jeweils	bei	Abnahme	des	Teiles	
fällig.	Erstreckt	sich	ein	Auftrag	über	längere	Zeit	oder	erfordert	er	vom	Designer	hohe	finanzielle	Vor-
leistungen,	so	sind	angemessene	Abschlagszahlungen	zu	leisten,	und	zwar	1/3	der	Gesamtvergütung	bei	
Auftragserteilung,	1/3	nach	Fertigstellung	von	50%	der	Arbeiten,	1/3	nach	Ablieferung.	

3.2	 Bei	Zahlungsverzug	kann	der	Designer	Verzugszinsen	in	Höhe	von	4%	über	dem	Basiszins	der	Europäi-
schen	Zentralbank	verlangen.	Die	Geltendmachung	eines	nachgewiesenen	höheren	Schadens	bleibt	da-
von	unberührt.	

4.	 Sonderleistungen,	Neben-	und	Reisekosten	

4.1	 Sonderleistungen	wie	die	Umarbeitung	oder	Änderung	von	Reinzeichnungen,	Manuskriptstudium	oder	
Drucküberwachung	werden	nach	dem	Zeitaufwand	entsprechend	dem	Tarifvertrag	für	Design-	Leistun-
gen	ADSt/AGD	gesondert	berechnet.	

4.2	 Der	Designer	ist	berechtigt,	die	zur	Auftragserfüllung	notwendigen	Fremdleistungen	im	Namen	und	für	
Rechnung	des	Auftraggebers	zu	bestellen.	Der	Auftraggeber	verpflichtet	 sich,	dem	Designer	entspre-
chende	Vollmacht	zu	erteilen.	

4.3	 Soweit	 im	Einzelfall	Verträge	über	Fremdleistungen	 im	Namen	und	für	Rechnung	des	Designers	abge-
schlossen	werden,	verpflichtet	sich	der	Auftraggeber,	den	Designer	im	Innenverhältnis	von	sämtlichen	
Verbindlichkeiten	freizustellen,	die	sich	aus	dem	Vertragsabschluß,	ergeben.	Dazu	gehört	insbesondere	
die	Übernahme	der	Kosten.	

4.4	 Auslagen	für	 technische	Nebenkosten,	 insbesondere	 für	spezielle	Materialien,	 für	die	Anfertigung	von	
Modellen,	Fotos,	Zwischenaufnahmen,	Reproduktionen,	Satz	und	Druck	etc.	sind	vom	Auftraggeber	zu	
erstatten.	

4.5	 Reisekosten	und	Spesen	für	Reisen,	die	im	Zusammenhang	mit	dem	Auftrag	zu	unternehmen	und	mit	dem	
Auftraggeber	abgesprochen	sind,	sind	vom	Auftraggeber	zu	erstatten.	

5.	Eigentumsvorbehalt	

5.2	 An	Entwürfen	und	Reinzeichnungen	werden	nur	Nutzungsrechte	eingeräumt,	nicht	 jedoch	Eigentums-
rechte	übertragen.	

5.2	 Die	Originale	sind	daher	nach	angemessener	Frist	unbeschädigt	zurückzugeben,	falls	nicht	ausdrücklich	
etwas	 anderes	 vereinbart	 wurde.	 Bei	 Beschädigung	 oder	 Verlust	 hat	 der	 Auftraggeber	 die	 Kosten	 zu	
ersetzen,	die	 zur	Wiederherstellung	der	Originale	notwendig	 sind.	Die	Geltendmachung	eines	weiter-
gehenden	Schadens	bleibt	unberührt.	

5.3	 Die	Versendung	der	Arbeiten	und	von	Vorlagen	erfolgt	auf	Gefahr	und	für	Rechnung	des	Auftraggebers.	
5.4	Der	Designer	ist	nicht	verpflichtet,	Dateien	oder	Layouts,	die	 im	Computer	erstellt	wurden,	an	den	
Auftraggeber	herauszugeben.	Wünscht	der	Auftraggeber	die	Herausgabe	von	Computerdaten,	so	ist	dies	
gesondert	zu	vereinbaren	und	zu	vergüten.	Hat	der	Designer	dem	Auftraggeber	Computerdateien	zur	
Verfügung	gestellt,	dürfen	diese	nur	mit	vorheriger	Zustimmung	des	Designers	geändert	werden.	

6.	 Korrektur,	Produktionsüberwachung	und	Belegmuster	

6.1	 Vor	Ausführung	der	Verfielfältigung	sind	dem	Designer	Korrekturen	vorzulegen.	

6.2	 Die	Produktionsüberwachung	durch	den	Designer	erfolgt	nur	aufgrund	besonderer	Vereinbarung.	Bei	
Übernahme	der	Produktionsüberwachung	ist	der	Designer	berechtigt,	nach	eigenem	Ermessen	die	not-
wendigen	Entscheidungen	zu	treffen	und	entsprechende	Anweisungen	zu	geben.	Er	haftet	für	Fehler	nur	
bei	eigenem	Verschulden	und	nur	für	Vorsatz	und	grobe	Fahrlässigkeit.	

6.3	 Von	allen	vervielfältigten	Arbeiten	überlässt	der	Auftraggeber	dem	Designer	10	bis	20	einwandfreie	un-
gefaltete	Belege	unentgeltlich.	Der	Designer	ist	berechtigt,	diese	Muster	zum	Zwecke	der	Eigenwerbung	
zu	verwenden.	

7.	 Haftung	

7.1	 Der	Designer	verpflichtet	sich,	den	Auftrag	mit	größtmöglicher	Sorgfalt	auszuführen,	insbesondere	auch	
ihm	überlassene	Vorlagen,	Filme,	Displays,	Layouts	etc.	sorgfältig	zu	behandeln.	Er	haftet	für	entstande-
ne	Schäden	nur	bei	Vorsatz	und	grober	Fahrlässigkeit.	Ein	über	den	Materialwert	hinausgehender	Scha-
denersatz	ist	ausgeschlossen.	

7.2	 Der	Designer	verpflichtet	sich,	seine	Erfüllungsgehilfen	sorgfältig	auszusuchen	und	anzuleiten.	Darüber	
hinaus	haftet	er	für	seine	Erfüllungsgehilfen	nicht.	

7.3	 Sofern	 der	 Designer	 notwendige	 Fremdleistungen	 in	 Auftrag	 gibt,	 sind	 die	 jeweiligen	 Auftragnehmer	
keine	Erfüllungsgehilfen	des	Designers.	Der	Designer	haftet	nur	für	eigenes	Verschulden	und	für	Vorsatz	
und	grobe	Fahrlässigkeit.	

7.4	 Mit	der	Genehmigung	von	Entwürfen,	Reinausführungen	oder	Reinzeichnungen	durch	den	Auftraggeber	
übernimmt	dieser	die	Verantwortung	für	die	Richtigkeit	von	Text	und	Bild.	

7.5	 Für	 die	 Auftraggeber	 freigegebene	 Entwürfe,	 Texte,	 Reinausführungen	 und	 Reinzeichnungen	 entfällt	
jede	Haftung	des	Designers.	

7.6	 Für	die	wettbewerbs-	und	warenzeichenrechtliche	Zulässigkeit	und	Eintragungsfähigkeit	der	Arbeiten	
haftet	der	Designer	nicht.	

7.7	 Beanstandungen	gleich	welcher	Art	sind	innerhalb	von	14	Tagen	nach	Ablieferung	des	Werks	schriftlich	
beim	Designer	geltend	zu	machen.	Danach	gilt	das	Werk	als	mangelfrei	angenommen.	

8.	 Gestaltungsfreiheit	und	Vorlagen	

8.1	 Im	 Rahmen	 des	 Auftrags	 besteht	 Gestaltungsfreiheit.	 Reklamationen	 hinsichtlich	 der	 künstlerischen	
Gestaltung	sind	ausgeschlossen.	Wünscht	der	Auftraggeber	während	oder	nach	der	Produktion	Ände-
rungen,	so	hat	er	die	Mehrkosten	zu	tragen.	Der	Designer	behält	den	Vergütungsanspruch	für	bereits	
begonnene	Arbeiten.

8.2	 Verzögert	sich	die	Durchführung	des	Auftrags	aus	Gründen,	die	der	Auftraggeber	zu	vertreten	hat,	so	
kann	der	Designer	eine	angemessene	Erhöhung	der	Vergütung	verlangen.	Bei	Vorsatz	oder	grober	Fahr-
lässigkeit	 kann	 er	 auch	 Schadenersatzansprüche	 geltend	 machen.	 Die	 Geltendmachung	 eines	 weiter-
gehenden	Verzugsschadens	bleibt	davon	unberührt.	

8.3	 Der	Auftraggeber	versichert,	dass	er	zur	Verwendung	aller	dem	Designer	übergebenen	Vorlagen	berech-
tigt	ist.	Sollte	er	entgegen	dieser	Versicherung	nicht	zur	Verwendung	berechtigt	sein,	stellt	der	Auftrag-
geber	den	Designer	von	allen	Ersatzansprüchen	Dritter	frei.	

9.	 Lieferbedingungen

9.1	 Zuzüglich	zu	den	angegebenen	Produktpreisen	kommen	noch	Versandkosten	hinzu,	sofern	das	Produkt	
nicht	bei	uns	abgeholt	wird.	Die	Lieferung	erfolgt	ausschließlich	mit	UPS.

9.2	 Höhere	Gewalt	oder	beim	Auftragnehmer	oder	dessen	Lieferanten	eintretende	Betriebsstörungen,	die	
den	 Auftragnehmer	 ohne	 eigenes	 Verschulden	 vorübergehend	 daran	 hindern,	 die	 Ware	 oder	 Dienst-
leistung	zum	vereinbarten	Termin	oder	innerhalb	der	vereinbarten	Frist	zu	liefern,	bereitzustellen	oder	
durchzuführen,	verändern	die	in	diesen	Bedingungen	genannten	Termine	und	Fristen	um	die	Dauer	der	
durch	diese	Umstände	bedingten	Leistungsstörungen.	Führen	entsprechende	Störungen	zu	einem	Leis-
tungsaufschub	von	mehr	als	vier	Monaten,	können	die	Parteien	vom	Vertrag	zurücktreten.	Andere	Rück-
trittsrechte	bleiben	davon	unberührt.

9.3	 Lieferfristen	werden	spätestens	bei	Vertragsschluss	individuell	vereinbart.	Sofern	dies	nicht	geschieht,	
gelten	insoweit	die	gesetzlichen	Regelungen.

9.4	 Mehr-	 oder	 Minderlieferungen	 bis	 zu	 10	 %	 der	 bestellten	 Auflage	 können	 nicht	 beanstandet	 werden.	
Berechnet	wird	die	gelieferte	Menge.	

10.	 Transportschäden

10.1	 Bedingungen	im	geschäftlichen	Verkehr	mit	Verbrauchern:	

	 Werden	Produkte	mit	offensichtlichen	Transportschäden	angeliefert,	so	reklamieren	Sie	solche	Fehler	bit-
te	möglichst	sofort	beim	Zusteller	und	nehmen	Sie	bitte	unverzüglich	Kontakt	zu	uns	auf.	Die	Versäumung	
einer	Reklamation	oder	Kontaktaufnahme	hat	für	Ihre	gesetzlichen	Ansprüche	und	deren	Durchsetzung,	
insbesondere	Ihre	Gewährleistungsrechte,	keinerlei	Konsequenzen.	Sie	helfen	uns	aber,	unsere	eigenen	
Ansprüche	gegenüber	dem	Frachtführer	bzw.	der	Transportversicherung	geltend	machen	zu	können.

10.2	 Bedingungen	im	geschäftlichen	Verkehr	mit	Unternehmern:	

	 Im	geschäftlichen	Verkehr	mit	Unternehmern	gilt	abweichend	folgendes:

	 (1)	Die	Gefahr	etwaiger	Fehler	geht	mit	der	Druckreiferklärung/Fertigungsreiferklärung	auf	den	Auftrag-
geber	über,	soweit	es	sich	nicht	um	Fehler	handelt,	die	erst	in	dem	sich	an	die	Druckreiferklärung/
Fertigungsreiferklärung	 anschließenden	 Fertigungsvorgang	 entstanden	 sind	 oder	 erkannt	 werden	
konnten.

	 (2)	Die	Gefahr	des	zufälligen	Untergangs	und	der	zufälligen	Verschlechterung	geht	auf	Sie	über,	sobald	
wir	die	Sache	dem	Spediteur,	dem	Frachtführer	oder	der	sonst	zur	Ausführung	der	Versendung	be-
stimmten	Person	oder	Anstalt	ausgeliefert	haben.

	 (3)	Unter	Kaufleuten	gilt	die	in	§	377	HGB	geregelte	Untersuchungs-	und	Rügepflicht.	Der	Auftraggeber	
hat	die	Vertragsgemäßheit	der	Produkte	sowie	der	zur	Korrektur	übersandten	Vor-	und	Zwischener-
zeugnisse	in	jedem	Fall	unverzüglich	zu	prüfen	Unterlassen	Sie	die	dort	geregelte	Anzeige,	so	gilt	das	
Produkt	als	genehmigt,	es	sei	denn,	dass	es	sich	um	einen	Mangel	handelt,	der	bei	der	Untersuchung	
nicht	erkennbar	war.	Dies	gilt	nicht,	falls	wir	einen	Mangel	arglistig	verschwiegen	haben.

11.	 Gewährleistung	und	Garantien

11.1	 Soweit	nicht	nachstehend	ausdrücklich	anders	vereinbart,	gilt	das	gesetzliche	Mängelhaftungsrecht.	In-
formationen	zu	gegebenenfalls	geltenden	zusätzlichen	Garantien	und	deren	genaue	Bedingungen	finden	
Sie	jeweils	beim	Produkt	und	auf	besonderen	Informationsseiten	im	Onlineshop.

11.2	 Besondere	Bedingungen	für	Unternehmer

	 (1)	 Für	Unternehmer	beträgt	die	Verjährungsfrist	für	Mängelansprüche	ein	Jahr	ab	Gefahrübergang;	die	
gesetzlichen	Verjährungsfristen	für	den	Rückgriffsanspruch	nach	§	478	BGB	bleiben	unberührt.

	 (2)	Gegenüber	Unternehmern	gelten	als	Vereinbarung	über	die	Beschaffenheit	der	Ware	nur	unsere	eige-
nen	Angaben	und	die	Produktbeschreibungen	des	Herstellers,	die	in	den	Vertrag	einbezogen	wurden;	
für	 öffentliche	 Äußerungen	 des	 Herstellers	 oder	 sonstige	 Werbeaussagen	 übernehmen	 wir	 keine	
Haftung.	 Ist	 die	 gelieferte	 Sache	 mangelhaft,	 leisten	 wir	 gegenüber	 Unternehmern	 zunächst	 nach	
unserer	Wahl	Gewähr	durch	Beseitigung	des	Mangels	 (Nachbesserung)	oder	durch	Lieferung	einer	
mangelfreien	 Sache	 (Ersatzlieferung).	 Die	 vorstehenden	 Einschränkungen	 und	 Fristverkürzungen	
gelten	nicht	für	Ansprüche	aufgrund	von	Schäden,	die	durch	uns,	unsere	gesetzlichen	Vertreter	oder	
Erfüllungsgehilfen	verursacht	wurden

	 •	 bei	Verletzung	des	Lebens,	des	Körpers	oder	der	Gesundheit

	 •	 bei	vorsätzlicher	oder	grob	fahrlässiger	Pflichtverletzung	sowie	Arglist

	 •	 bei	Verletzung	wesentlicher	Vertragspflichten,	deren	Erfüllung	die	ordnungsgemäße	Durchführung		
	 des	Vertrages	überhaupt	erst	ermöglicht	und	auf	deren	Einhaltung	der	Vertragspartner	regelmäßig		
	 vertrauen	darf	(Kardinalpflichten)

	 •	 im	Rahmen	eines	Garantieversprechens,	soweit	vereinbart

	 •	 soweit	der	Anwendungsbereich	des	Produkthaftungsgesetzes	eröffnet	ist.

	 (3)	Bei	farbigen	Reproduktionen	in	allen	Herstellungsverfahren	können	geringfügige	Abweichungen	vom	
Original	nicht	beanstandet	werden.	Das	gleiche	gilt	für	den	Vergleich	zwischen	sonstigen	Vorlagen	(z.	
B.	Digital	Proofs,	Andrucken)	und	dem	Endprodukt.	Darüber	hinaus	ist	die	Haftung	für	Mängel,	die	den	
Wert	oder	die	Gebrauchstauglichkeit	nicht	oder	nur	unwesentlich	beeinträchtigen,	ausgeschlossen.

	 (4)	 Für	Abweichungen	in	der	Beschaffenheit	des	eingesetzten	Materials	haftet	der	Auftragnehmer	nur	bis	
zur	Höhe	des	Auftragswerts.

	 (5)	Zulieferungen	(auch	Datenträger,	übertragene	Daten)	durch	den	Auftraggeber	oder	durch	einen	von	
ihm	eingeschalteten	Dritten	unterliegen	keiner	Prüfungspflicht	seitens	des	Auftragnehmers.	Dies	gilt	
nicht	für	offensichtlich	nicht	verarbeitungsfähige	oder	nicht	lesbare	Daten.

12.	 Schlussbestimmungen	

12.1	 Erfüllungsort	ist	der	Sitz	ist	Bad	Grönenbach	

12.2	 Die	Unwirksamkeit	einer	der	vorstehenden	Bedingungen	berührt	die	Geltung	der	übrigen	Bestimmungen	
nicht.	

12.3	 Es	gilt	das	Recht	der	Bundesrepublick	Deutschland.

Stand	05.2018

Allgemeine	Geschäftsbedingungen	der	matman	Werbeagentur	
auf	Basis	der	Vertragsgrundlagen	der	Allianz	deutscher	Designer	AGD


